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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Änderung der Umsatzsteuerbefreiung für 
schul- und bildungsbezogene Leistungen ab 
2025 

Zum 1. Januar 2025 tritt eine wesentliche Anpassung des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses gemäß § 4 Nr. 21 UStG in 
Kraft, die die Umsatzsteuerbefreiung für direkt dem Schul- und 
Bildungszweck dienende Leistungen erweitert und neu regelt. 

 

Inhalt 

Mit Artikel 25 Nr. 4 des Jahressteuergesetzes 2024 wird § 4 Nr. 21 UStG an die 

europäischen Vorgaben der MwStSystRL angepasst. Künftig werden Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts, die für Schulunterricht, Hochschulunterricht sowie Aus- 

und Fortbildungen zuständig sind, als begünstigte Leistungserbringer anerkannt. 

Dies schließt auch eine steuerliche Befreiung für Privatlehrer ein, die Unterricht 

erteilen, der für die berufliche Qualifizierung von Schülern und Studenten relevant 

ist. 

Die Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses präzisiert die Definitionen 

von Schul- und Hochschulunterricht sowie Ausbildung und Fortbildung, wobei die 

Vergünstigungen auch für alternative Lehrmethoden wie interaktive Live-Streams 

ausgeweitet werden. Wichtig ist, dass die Leistungen nicht lediglich 

Freizeitaktivitäten dienen, sondern klar auf Bildung abzielen. 

Die Anpassungen gelten für Umsätze ab dem 1. Januar 2025 und berücksichtigen 

dabei auch bestehende BFH-Urteile zur Umsatzsteuerbefreiung, um eine klare 

rechtliche Grundlage für Bildungseinrichtungen und Privatlehrer zu schaffen.  
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Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 

24. Oktober 2025. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-24-ust-befreiung-schul-und-bildungszweck.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-24-ust-befreiung-schul-und-bildungszweck.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 30. Oktober 2025 

Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG 

Die Steuervergünstigung bei Umstrukturierungen im Konzern setzt nach § 6a Satz 3 

des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) voraus, dass an dem Rechtsvorgang aus-

schließlich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von dem herr-

schenden Unternehmen abhängige Gesellschaften oder mehrere von einem herr-

schenden Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Abhängig ist eine 

Gesellschaft nach § 6a Satz 4 GrEStG, wenn das herrschende Unternehmen an de-

ren Kapital- oder Gesellschaftsvermögen innerhalb der Vorbehaltens- und Nachbe-

haltensfristen ununterbrochen zu mindestens 95 % beteiligt ist. 

Eine Gruppe natürlicher Personen, die nicht in der Rechtsform einer Personen- 

oder Kapitalgesellschaft zusammengeschlossen sind, ist kein Rechtsträger im zivil-

rechtlichen und grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne und kann kein herrschendes 

Unternehmen im Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG sein. 

Besteuerung der Übertragung von Einzweck-
Gutscheinen nach Inkrafttreten der Gutschein-
Richtlinie 

Ob ein Gutschein als Einzweck-Gutschein (§ 3 Abs. 14 Satz 1 des Umsatzsteuergeset-

zes --UStG--) oder als Mehrzweck-Gutschein (§ 3 Abs. 15 Satz 1 UStG) anzusehen 

ist, beurteilt sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gut-

scheins. Es kommt bei dieser Beurteilung nicht darauf an, ob ein Gutschein nach 

seiner Ausgabe zwischen Steuerpflichtigen übertragen werden kann, die im eigenen 

Namen handeln und in anderen Mitgliedstaaten als demjenigen ansässig sind, in 

dem der Leistungsort liegt. 

Neuer Sachvortrag im Revisionsverfahren ist unzulässig (ständige Rechtsprechung, 

vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs vom 27.11.2019 - XI R 35/17, BFHE 267, 542, 

BStBl II 2021, 252, Rz 54; vom 18.11.2021 - V R 38/19, BFHE 274, 355, Rz 59); dies 

gilt erst recht, wenn die angebliche Tatsache noch nicht einmal im Rahmen eines 

Urteil vom 21. Mai 2025, 
II R 56/22 
Zum Urteil. 

Beschluss vom 25. Juni 
2025, XI R 14/24 (XI R 
21/21) 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520302/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510209/
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Vorabentscheidungsverfahrens dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 

vorgetragen wurde und der erstmalige Vortrag nach Ergehen des EuGH-Urteils er-

folgt. 

Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei 
Teilung des Nachlasses 

Die Übertragung eines Grundstücks von einer Erbengemeinschaft auf eine Perso-

nengesellschaft bei Teilung des Nachlasses ist zu dem Anteil von der Grunderwerb-

steuer befreit, zu welchem ein Miterbe an der erwerbenden Personengesellschaft be-

teiligt ist. 

Die Steuerbefreiung ist insoweit nicht zu gewähren, als sich der Anteil des Miterben 

am Vermögen der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Über-

gang des Grundstücks auf diese vermindert. 

Beginn der Festsetzungsfrist für die 
Erbschaftsteuer beim Auffinden eines 
Testaments 

Für die Kenntnis von dem Erwerb im Sinne von § 170 Abs. 5 Nr. 1 der Abgabenord-

nung (AO) ist der rechtsgültige Erwerb maßgebend. Die Anlaufhemmung gilt für 

den jeweiligen Erwerb aufgrund eines bestimmten Rechtsgrunds. Lediglich im Hin-

blick auf diesen Rechtsgrund ist ihre Wirkung mit der einmal erlangten Kenntnis 

verbraucht. 

Maßgebender Zeitpunkt, zu dem ein testamentarisch eingesetzter Erbe sichere 

Kenntnis im Sinne von § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO von seiner Erbeinsetzung hat, ist der 

Zeitpunkt einer Entscheidung des Nachlassgerichts über die Wirksamkeit des Testa-

ments im Erbscheinverfahren, wenn ein anderer möglicher Erbe der Erteilung des 

Erbscheins entgegentritt. 

Ob die Gerichtsentscheidung mit Rechtsmitteln anfechtbar ist oder tatsächlich an-

gefochten wird, ist für die Kenntnis im Sinne des § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO unerheblich 

(Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom 27.04.2022 - II R 17/20, BFH/NV 

2022, 901). 

Urteil vom 04. Juni 2025, 
II R 42/21 
Zum Urteil. 

Urteil vom 04. Juni 2025, 
II R 28/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520304/
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Keine Ersatzerbschaftsteuerpflicht einer im 
Inland nichtrechtsfähigen ausländischen 
Familienstiftung 

Eine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft errichtete Familienstiftung mit Ver-

waltungssitz in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) unterliegt als nicht-

rechtsfähige Stiftung in Deutschland nicht der Ersatzerbschaftsteuer. 

Einhalten der Vorbehaltensfrist des § 6a Satz 4 
GrEStG bei einer Ausgliederung zur Aufnahme 

Bei der Ausgliederung zur Aufnahme auf einen bestehenden Rechtsträger nach 

§ 123 Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes muss die fünfjährige Vorbehaltensfrist 

des § 6a Satz 4 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) eingehalten werden. 

Die unterschiedliche Behandlung der Ausgliederung zur Neugründung und der Aus-

gliederung zur Aufnahme im Hinblick auf die Einhaltung der Vorbehaltensfrist des 

§ 6a Satz 4 GrEStG verletzt nicht Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes. 

Zur Ausübung des Vorsteuerabzugs 

Ist das Recht auf Vorsteuerabzug zu einer Zeit entstanden, in der das allgemeine Be-

steuerungsverfahren anzuwenden war, weil der zum Abzug berechtigte Unterneh-

mer Ausgangsumsätze im Inland ausgeführt hat, kann er das Recht auch dann im 

allgemeinen Besteuerungsverfahren ausüben, wenn er die Rechnung mit Steueraus-

weis zu einer Zeit erhält, in der er im Inland keine Umsätze mehr ausführt. 

Der erstmalige Ausweis von Umsatzsteuer in einer (berichtigten) Eingangsrechnung 

führt nicht rückwirkend zum Vorsteuerabzug (Abgrenzung zur rückwirkenden 

Rechnungsberichtigung). 

Urteil vom 04. Juni 2025, 
II R 30/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 21. Mai 2025, 
II R 31/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 25. Juni 2025, 
XI R 17/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520305/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520300/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520301/
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Zahlung für Übernahme eines Ökokontos als Teil 
der grunderwerbsteuerrechtlichen 
Bemessungsgrundlage 

Die Zahlung für ein nach Landesrecht mit dem Grundstück verbundenes Ökokonto 

ist als Teil der Gegenleistung für den Erwerb des Grundstücks in die grunderwerb-

steuerrechtliche Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

 

Urteil vom 04. Juni 2025, 
II R 47/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520306/
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Rechtsprechung im Blog 
Rücklage nach § 6b EStG und Grundsätze des 
formellen Bilanzenzusammenhangs 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass eine zu Unrecht gebildete Rücklage nach § 6b 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) nach den 
Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs zu korri-
gieren ist. 

Sachverhalt 

Die Klägerin veräußerte im Jahr 2002 ihren gesamten Immobilienbestand. Den da-

bei realisierten Gewinn stellte sie in eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG ein, mit 

der sie zur Körperschaftsteuer 2002 veranlagt wurde. Der Vorbehalt der Nachprü-

fung wurde später aufgehoben. Für das Streitjahr 2003 war das Finanzamt der Auf-

fassung, die Rücklage hätte seinerzeit nicht gebildet werden dürfen. Sie sei nun-

mehr nach den Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs aufzulösen. 

Danach ist ein Bilanzfehler grundsätzlich in der ersten Schlussbilanz richtigzustel-

len, in der dies verfahrensrechtlich möglich ist. Diese Voraussetzungen lägen im 

Streitjahr nach Auffassung des Finanzamts vor. Denn die Veranlagung zur Körper-

schaftsteuer sei noch nicht bestandskräftig. 

Das Finanzgericht war anderer Auffassung und gab der Klage statt. Es nahm an, die 

Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs seien für eine Rücklage gemäß 

§ 6b EStG nicht maßgeblich. So fehle es an einem Bilanzfehler. Mit § 6b Abs. 3 EStG 

werde lediglich ein Saldoposten im steuerlichen Eigenkapital angesprochen. Das Ei-

genkapital sei in der Summe nach Ansatz der Rücklage unverändert geblieben. 

Entscheidung des BFH 

Dem ist der BFH entgegengetreten. Er hat die Vorentscheidung aufgehoben und 

klargestellt, dass eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG – so sie denn zu Unrecht ge-

bildet wurde – im ersten verfahrensrechtlich noch offenen Jahr zu berichtigen ist. 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 2. Juli 

2025 (XI R 27/22), ver-

öffentlicht am 23. Oktober 

2025, vgl. die Presse-

mitteilung 071/25. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520292/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ruecklage-nach-6b-estg-und-grundsaetze-des-formellen-bilanzenzusammenhangs/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ruecklage-nach-6b-estg-und-grundsaetze-des-formellen-bilanzenzusammenhangs/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/251421/roll-over-provision-under-section-6b-of-the-income-tax-act-ita-and-principles-of-formal-balance-sheet-consistency/
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Wesentliches Argument hierfür ist, dass eine zu Unrecht angesetzte Rücklage nach § 

6b Abs. 3 EStG – entgegen der Auffassung des Finanzgerichts – nicht bloß Ausdruck 

einer falschen bilanziellen Behandlung ist. 

Es liegt vielmehr ein fehlerhafter Bilanzposten – ein Bilanzfehler – vor. Denn auch 

wenn die stillen Reserven, die in der Rücklage steuerlich verhaftet bleiben, der Sa-

che nach Eigenkapital darstellen, ist hierfür in der Steuerbilanz ein eigenständiger 

Passivposten auszuweisen. 

Schenkungsteuer: Einlage eines Familienheims 
in eine Ehegatten-GbR 

Die Steuerbefreiung für die lebzeitige Zuwendung eines Fami-
lienheims unter Ehegatten kann auch dann zu gewähren sein, 
wenn der eine Ehegatte das Familienheim in eine Ehegatten-
GbR einlegt, an der die Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt 
sind. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen 
Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Im Streitfall waren der Kläger und seine Ehefrau je zu ½ Gesellschafter einer im 

Jahr 2020 durch notariell beurkundeten Vertrag errichteten GbR. Die Ehefrau war 

Alleineigentümerin eines mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks, das die Ehe-

leute selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzten (Familienheim). In derselben notari-

ellen Urkunde übertrug die Ehefrau unentgeltlich das Familienheim in das Gesell-

schaftsvermögen der GbR. Die hierdurch zugunsten des Klägers bewirkte Berechti-

gung an dem Grundstück bezeichneten die Ehegatten als unentgeltliche ehebedingte 

Zuwendung der Ehefrau an den Kläger. Der Kläger gab eine Schenkungsteuererklä-

rung ab und beantragte die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Abs. 1 

Nr. 4a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG). 

Das Finanzamt sah den Kläger durch die unentgeltliche Übertragung zwar in Höhe 

des hälftigen Werts des Familienheims als bereichert an und setzte entsprechend 

Schenkungsteuer fest. Die beantragte Steuerbefreiung gestand es ihm allerdings 

nicht zu. 

Mit der Klage vor dem Finanzgericht hatte der Kläger Erfolg. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 4. Juni 

2025 (II R 18/23), veröf-

fentlicht am 23. Oktober 

2025, vgl. die Presse-

mitteilung 070/25. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520287/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/schenkungsteuer-einlage-eines-familienheims-in-eine-ehegatten-gbr/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/schenkungsteuer-einlage-eines-familienheims-in-eine-ehegatten-gbr/
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Entscheidung des BFH 

Der BFH schloss sich der Auffassung des Finanzgerichts an und wies die durch das 

Finanzamt eingelegte Revision als unbegründet zurück. 

Zivilrechtlich hat durch die unentgeltliche Übertragung zwar die GbR als eigenstän-

diger Rechtsträger Eigentum an dem bebauten Grundstück erlangt. 

Für die Schenkungsteuer wird allerdings der an der GbR als Gesellschafter beteiligte 

Ehegatte unabhängig vom Zivilrecht als in Höhe des hälftigen Miteigentumsanteil 

an dem Familienheim bereichert angesehen. 

Deshalb ist es folgerichtig, auch für die Frage der Steuerbefreiung auf den berei-

cherten Gesellschafter-Ehegatten abzustellen und ihm die Steuerbefreiung nach § 13 

Abs. 1 Nr. 4a ErbStG zu gewähren. 

Business Meldungen 

EBA und ESMA veröffentlichen Empfehlungen 2026 zu Vereinfachung 

und Belastungsreduzierung 

Jedes Jahr, in der Regel im vierten Quartal, veröffentlichen die europäischen Auf-

sichtsbehörden (ESAs) – darunter die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), 

die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sowie die Euro-

päische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-

versorgung (EIOPA) – ihre Jahresarbeitsprogramme (Annual Work Programmes, 

AWPs), in denen ihre Prioritäten und der Ressourceneinsatz für das kommende Ka-

lenderjahr festgelegt werden. Diese stehen im Einklang mit den zudem veröffent-

lichten mehrjährigen Prioritätenplänen als sogenannte Einzelprogrammdokumente 

(Single Programming Documents, SPDs). Beide Veröffentlichungen sind für die zu-

ständigen nationalen Behörden (National Competent Authorities, NCAs) und die 

der gemeinsamen Beaufsichtigung der ESAs und NCAs unterliegenden Unterneh-

men von zentraler Bedeutung. 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251482/eba-und-esma-veroeffentlichen-empfehlungen-2026-zu-vereinfachung-und-belastungsreduzierung/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/251482/eba-und-esma-veroeffentlichen-empfehlungen-2026-zu-vereinfachung-und-belastungsreduzierung/
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Service 

 

Transfer Pricing Breakfast 
Hamburg, 11.11.2025 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 
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https://www.pwc-events.com/TP-Breakfast
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© August 2025 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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